
Änderung der Diözesanordnung 
Antrag Nr. 1 

 

 
Antragsteller:  Diözesanvorstand, Auerbach, Nürnberg 
 
Antragstitel: Änderung der Diözesanordnung:  

Vertretung der Dekanatsverbände auf Diözesanebene 
 
Antragstext: 
 
Die BDKJ-Diözesanversammlung möge folgende Satzungsänderung beschließen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung 
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ALT: 
§11 Diözesanversammlung  
[…]  
(2) 1Stimmberechtige 
Mitglieder  
[…] 
³Jeder Dekanatsverband wird 
durch ein Mitglied des 
Dekanatsvorstandes vertreten; 
ist kein Dekanatsvorstand 
gewählt, bestimmt die 
Dekanatsversammlung die 
Vertretung des 
Dekanatsverbandes. 
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NEU 
§11 Diözesanversammlung  
[…]  
(2) 1Stimmberechtige Mitglieder  
[…] 
³Jeder Dekanatsverband wird 
vorrangig durch ein Mitglied des 
Dekanatsvorstandes vertreten; 
zusätzlich kann die 
Dekanatsversammlung einen Vertreter 
oder eine Vertreterin für die Dauer 
von einem Jahr  wählen, der oder die 
den Dekanatsverband vertritt, wenn 
alle Dekanatsvorstände verhindert sind 
oder es keinen Dekanatsvorstand gibt. 
Personen die in einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis zur Erzdiözese 
stehen und dem Jugendamt 
zugeordnet sind, dürfen diese Aufgabe 
nicht wahrnehmen. 


